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Fake News und Social Bots sind Ausdruck veränderter 
Paradigmen des demokratischen Meinungsbildungspro-
zesses. Die Digitalisierung stellt neue Mittel der Tätigung, 
Verbreitung und Kontextualisierung von Äußerungen zur 
Verfügung, welche teilweise die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung vor neue Herausforderungen stellen. Hie-
runter fällt die Frage, ob Social Bots den Schutz der Mei-
nungsfreiheit gem. Art. 5  I 1 GG genießen. Nach einer 
Erörterung des Phänomens und der allgemeinen Grundla-
gen des Schutzumfangs von Art. 5 I 1 GG diskutiert dieser 
Beitrag die Möglichkeit einer Schutzbereichsausnahme für 
durch Social Bots verbreitete Äußerungen. Dabei wird auf 
die Figur der „rechtlich relevanten Modalitätstäuschung“ 
im Hinblick auf die damit verbundene Verschiebung von 
Meinungsmacht eingegangen und zu den gegenläufig vor-
gebrachten Argumentationen Stellung bezogen. Ergebnis 
dieser Betrachtung ist, dass Social Bots durch spezifische 
Wirkmuster eine Gefährdung der individuellen und öf-
fentlichen Meinungsbildung darstellen können. Demnach 
lässt sich eine Schutzbereichsausnahme unter Bezug auf 
den Schutzzweck mit guten Gründen vertreten.

I. Einführung

Die vergangenen Jahre könnten als Zäsur des politischen 
Diskurses eingehen. Schlagworte veränderter Verhältnis-
se der Meinungsbildung sind beispielsweise: „filter bub-
bles“, „fake news“ oder „hate speech“. Auch im Rahmen 
Big-Data-gestützter Wahlwerbung entstand ein neuer 
Diskurs über die Rahmenbedingungen insbesondere der 
digitalisierten Meinungsbildung im 21. Jahrhundert. 

Teil dieser neuen Entwicklungen ist auch das Phänomen 
der sogenannte „social bots“ oder Social Bots. So werden 
Programme bezeichnet, welche automatisiert in sozialen 
Netzwerken Aussagen verbreiten, auf andere Nutzer ant-
worten und dabei mit scheinbar echten Nutzerprofilen 
wie gewöhnliche Teilnehmer des Netzwerks aussehen. In 
der Praxis werden für die Nutzung eines Bots massen-
weise Profile in sozialen Netzwerken erstellt, welche im 
Internet unproblematisch erhältlich sind. Diese Profile 
werden durch das dem Bot zugrundeliegende Programm 
zum Leben erweckt und treten automatisiert, ohne die 
Steuerung durch einen Menschen, in Aktion. Der Bot re-
agiert sodann nach den im Programm festgelegten Kri-
terien etwa auf bestimmte Aussagen oder Hashtags (etwa 
#Iamwithher). 

In Anbetracht immer neuer Möglichkeiten autonomer 
Systeme bis hin zu selbstlernenden Algorithmen und 
neuronalen Netzwerken stellt sich die Frage der rechtli-
chen Regulierung solcher Praktiken.

II. Social Bots und die Meinungsfreiheit nach 
Artikel 5 II 1 GG

Recht schnell nach Bekanntwerden der Verwendung von 
Social Bots im US-Wahlkampf 2016 stellte sich die Fra-
ge nach einem rechtlichen Umgang mit diesem Phäno-
men; auch in der Bundesrepublik. Bisher wurde dabei 
mit Blick auf eine mögliche gesetzliche Regulierung die 
Frage nach einem grundrechtlichen Schutz von Social 
Bots aufgeworfen.1 

In Betracht kommt hierbei ein Schutz durch Art. 5 I 1 
GG (Meinungsfreiheit). Durch die Meinungsfreiheit des 
GG ist das Haben, Äußern sowie die Möglichkeit zur 
freien Bildung von Meinungen geschützt.2 „Meinungen“ 
meint hierbei zunächst Werturteile. Diese sind Äuße-
rungsformen, welche durch ein Element des Dafürhal-
tens geprägt sind, wie Positionierungen oder Kundgaben 
von Überzeugungen.3 Werturteile bilden daher eine Be-
ziehung des Äußernden zu dem Äußerungsgegenstand 
ab und sind deshalb niemals dem Beweis zugänglich.4 
Ebenso geschützt sind Äußerungsformen abseits der 
Meinungsäußerung, soweit sie der Gewährleistung eines 
freien individuellen und überindividuellen Meinungs-
bildungsprozesses dienen, etwa Tatsachenbehauptungen, 
Fragen oder in Grenzen Appelle und Aufrufe.5 Das den 
Grundrechten des Art. 5 GG insgesamt übergeordne-
te Prinzip der Gewährleistung eines vielfältigen, freien 
Meinungsbildungsprozesses als konstitutiver Bestandteil 
einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung muss 
grundsätzlich bei jeglicher Auslegung der betroffenen 
Grundrechte einbezogen werden. 

Insoweit ist es korrekt festzustellen, dass Äußerungsfor-
men eines Bots grundsätzlich in den Schutzbereich eines 
Grundrechts fallen, soweit es sich bei diesen nicht etwa 
um bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen handelt. 
Äußerungen, welche für die Meinungsbildung nicht för-
derlich sind, beispielsweise ihren Zweck gänzlich dar-
in haben, eine Person herabzuwürdigen ohne jeglichen 

1 Vgl. Milker, https://www.juwiss.de/91-2016/ (16.01.2017).
2 Vgl. BVerfGE 27, 71 (81). 
3 BVerfGE 7, 198 (210).
4 Vgl. BVerfGE 33, 1 (14).
5 BVerfGE 61, 1 (8).
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sachlichen Bezug zu haben, werden nach verbreiteter 
Ansicht ebenso nicht von Art. 5 I 1 GG geschützt.6 Für 
alle übrigen Äußerungsformen kann allerdings nicht da-
von ausgegangen werden, dass ein automatisiert ablau-
fender Äußerungsprozess per se keinen Beitrag darstel-
len kann. Vielmehr zeigen die aktuellen Entwicklungen 
eine gegenteilige Wirkung.

Auch ist ein grundrechtlicher Schutz der durch einen Bot 
veröffentlichen Äußerung nicht allein schon deshalb zu 
verwehren, weil dieser nicht unmittelbar, sondern ledig-
lich mittelbar, durch einen Grundrechtsträger erfolgt.7 
Grundsätzlich ist die durch ein Programm automati-
siert verbreitete Äußerung dem Botnutzer zuzurechnen, 
welcher die Verbreitung durch Festlegung der relevan-
ten Parameter bestimmt und den Inhalt der Äußerung 
formuliert.8

Problematisch sind im Hinblick auf die Verwendung von 
Social Bots allerdings zwei Punkte:

1. Rechtlich relevante Modalitätstäuschung 
oder zulässige Pseudonymisierung?
Für einen Außenstehenden scheint zunächst die durch 
ein Programm veröffentliche Äußerung eine durch ei-
nen privaten Einzelakteur verbreitete Ansicht zu sein. 
Die hinter der Äußerung stehende Person wird nicht 
nur unkenntlich gemacht. Die Identität wird von einem 
tatsächlich nichtexistierenden Anderen in Form eines 
Userprofils mit Namen, Bild und persönlichen Daten 
überlagert. 

Brings-Wiese wirft die Frage auf, ob Social Bots in Form 
einer Schutzbereichsausnahme dem Grundrechtsschutz 
der Meinungsfreiheit zu entziehen sind, weil diese über 
relevante Meinungsäußerungsmodalitäten, d. h. relevan-
te Begleitumstände, hinwegtäuschen.9 

Der übergreifende Schutzzweck der Grundrechte des 
Art. 5 GG, die individuelle und überindividuelle Mei-
nungsbildung und Positionierung im demokratischen 
Prozess zu sichern, hat in diesem Zusammenhang weit-
reichende Bedeutung. 

Obwohl diese Schutzrichtung den sachlichen Schutz-
bereich des Art. 5 I 1 GG zumeist erweitert hat, findet 
dieser in ihr auch seine Grenzen, etwa bei Äußerungen, 
welche dem Meinungsbildungsprozess entgegenstehen 
und diesen in seiner Wirksamkeit bedrohen. Dass die 
begleitenden Umstände für die Bewertung einer Äu-

6 Schulze-Fielitz in Dreier, GG, Band I, 3. Aufl. 2013, Art. 5 I, II Rn. 70 
zu Schmähkritik ; vgl. Argumentation des BVerfGE 54, 208 (219); vgl. 
BVerfGE 12, 113 (130).
7 Vgl. Milker, https://www.juwiss.de/91-2016/ (16.01.2017).
8 Brings-Wiesen, https://www.juwiss.de/93-2016/ (16.01.2017); vgl. 
Milker, https://www.juwiss.de/91-2016/ (16.01.2017).
9 Vgl. Brings-Wiesen, https://www.juwiss.de/93-2016/ (16.01.2017).

ßerung – auch gerade bei der Erwägung von Schutzbe-
reichsausnahmen von erheblichen Gewicht sind – stellt 
auch die Rechtsprechung fest, indem sie die Auslegung 
einer Äußerung im Spannungsfeld von Meinungsäuße-
rungen und Beleidigungen immer im Kontext betrach-
tet.10 Soweit die Täuschung über Meinungsäußerungs-
modalitäten qualitativ den Meinungsbildungsprozess 
vergleichbar schädigt, wie etwa eine bewusst unwahre 
Tatsachenbehauptung, ist eine Ausnahme von diesem 
Schutzbereich geboten.

Social Bots, wie etwa in der im US-Wahlkampf benutzten 
Form, treten im Internet als scheinbare Einzelakteure in 
Form von Privatpersonen auf. Dies suggeriert dem Mei-
nungsmarkt die Äußerung eines einfachen Teilnehmers 
an der öffentlichen Diskussion, dessen persönliche Er-
fahrungen, Wertungen und Auseinandersetzungen mit 
anderen Akteuren in diese eingeflossen sind und darauf-
hin zu einer öffentlichen Kundgabe mit einer daraus re-
sultierenden persönlichen Positionierung geführt haben.

Sowohl der Schein einer persönlichen Auseinanderset-
zung in Verbindung mit anderen als auch der persön-
lichen Positionierung in der Öffentlichkeit haben einen 
Einfluss auf die Wertung des Gewichts der inhaltlichen 
Aussage. An der gezielten Verwendung von Prominenten 
oder charakteristischen Personen im Bereich der Wer-
bung ist zu erkennen, dass die Person des Äußernden in 
erheblichem Maße die Einordnung einer Botschaft be-
einflusst.

In Abgrenzung zu anonymisierten Kampagnen ist dem 
Teilnehmer der Diskussion bei Social Bots nicht nur der 
Äußerungskontext in wesentlichem Maße unklar, er 
wird aktiv über diesen erheblichen Teil der Gesamtaus-
sage getäuscht.11 

Neben dem konkret meinungsmarktschädlichen Ele-
ment der Identitätstäuschung in jedem Einzelfall kommt 
auch ein abstrakt meinungsmarktschädliches Element 
und zwar bezüglich der Institution des Meinungsmark-
tes hinzu. 

Der konsumierende, kritisierende und kommunizieren-
de Einzelakteur als Kernstück des demokratischen Mei-
nungsmarktes wird in seiner Authentizität geschädigt. 
Die Kernrolle des Einzelnen spiegelt sich u. a. darin wie-
der, dass die Willensbildung des Volkes durch Stimm-
abgabe Einzelner in Wahlen erfolgt. Das Argument, der 
Meinungsmarkt müsse sich den neuen Gegebenheiten 
einer digitalisierten Umgebung soweit beugen und ein 

10 BVerfG, Urteil v. 29.06.2016  – 1 BvR 2646/15 in ZUM-RD 2016, 
569 (570).
11 Vgl. Brings-Wiesen, https://www.juwiss.de/93-2016/, Stand: 16.01.2017; 
vgl. Milker, https://www.juwiss.de/91-2016/, Stand: 16.01.2017; die sich 
in dieser Frage auch einig sind. 
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dementsprechendes Risiko dulden, wenn er sich derarti-
ger Mittel bediene, ist eher unzeitgemäß und wird dem 
hohen Wert der Meinungsfreiheit in einer demokrati-
schen Gesellschaftsordnung nicht gerecht.

Die Ansicht von Zumkeller-Quast, die Täuschung über 
die Identität des Verbreitenden sei als Pseudonymisie-
rung zulässig, verkennt, dass der Wortlaut des Art. 5 I 1 
GG keine Zulässigkeit der Pseudonymisierung aus-
drücklich vorsieht, diese vielmehr einer teleologischen 
Auslegung nach zu Gunsten des freien, pluralistischen 
Meinungsmarktes, besteht.12 Der Einzelne soll gewis-
se Werturteile und Tatsachenbehauptungen auch dann 
verbreiten können, wenn ihm unter Verwendung eines 
echten Namens etwa berufliche oder private Konsequen-
zen drohen würden.13 Im Umkehrschluss kann diese 
Ausdehnung des sachlichen Schutzbereiches nur soweit 
gelten, als dass dieser Schutzzweck nicht gefährdet wird. 
Genau dies ist hier jedoch der Fall. 

Im Übrigen handelt es sich bei den in Frage stehenden 
Täuschungen um weit mehr als einfache Pseudonymisie-
rungen. Diese erstreckten sich in aller Regel allein auf 
den Namen des Äußernden oder auf weitere identitäts-
stiftende Eigenschaften in Form einer als solchen klar 
erkennbaren, überzeichneten Kunstfigur. Die Erstel-
lung eines vollständig erfundenen Profils mit der oben 
bezeichneten Zweckrichtung geht hierüber weit hinaus. 

Ein Fall der zulässigen Pseudonymisierung wird bei So-
cial Bots daher in der Regel nicht vorliegen. 

Der Einwand, es könne sich nicht um eine relevante 
Täuschung über Meinungsäußerungsmodalitäten han-
deln, weil jedenfalls eine echte Person hinter automa-
tischen Äußerung stehe, ist lediglich für die Eröffnung 
des persönlichen Schutzbereichs relevant und verkennt 
darüber hinaus die Tragweite und Art des geschilderten 
Problems.14 Ein Dilemma durch die Abhängigmachung 
des sachlichen Schutzbereichs der Meinungsfreiheit von 
technischen Begebenheiten ist deshalb nicht auszuma-
chen, weil eine Äußerung niemals für sich allein abschlie-
ßenden Deutungsgehalt erhält und stets im Kontext ver-
standen werden muss. Ob dieser Kontext technisch oder 
durch Druckerzeugnisse bedingt ist, kann keinen Un-
terschied machen.15 Der Einwand, mit allgemeinen tech-
nischen Kenntnissen und kritischer Herangehensweise 
seien automatisierte Äußerungen leicht erkennbar, hat 
selber bisher nicht vermocht über den Status einer gänz-

12 Vgl. BGH vom 23.06.2009  –  VI ZR 196/08, Rn. 38 = BGHZ 181, 
328; vgl. zur Pseudonymisierung Zumkeller-Quast, https://www.juwiss 
.de/ 2-2017/, (16.01.2017).
13 BGH vom 23.06.2009 – VI ZR 196/08, Rn. 38 = BGHZ 181, 328; 
vgl. Ballhausen/Roggenkamp, Kommunikation und Recht (K&R) 2008, 
403, 406. 
14 So aber Dankert/Dreyer, K&R, 2/2017, S. 73, 75.
15 So aber Dankert/Dreyer, K&R, 2/2017, S. 73, 75.

lich unbegründeten Behauptung hinauszutreten. Er ver-
kennt außerdem die sich ständig wandelnden techni-
schen Möglichkeiten und die allgemeine Technikaffinität 
eines der demographisch ältesten Länder der Welt.16

In Anbetracht dieser Erwägungen scheint die Annahme 
einer Schutzbereichsausnahme nicht fernliegend.17 Klar-
heit in dieser Frage, in Bezug auf das konkrete Phäno-
men der Social Bots, ergibt sich in Kombination mit der 
Betrachtung des zweiten Problembereichs.

2. Meinungsmacht
Das zweite Problem liegt in der Verbreitungsmöglichkeit 
der Äußerung durch einen Einzelnen, welches diesem in 
Verbindung mit dem oben genannten Problem der Iden-
titätstäuschung ein erhöhtes, den freien Meinungsmarkt 
gefährdendes Maß an Meinungsmacht verleiht.

Dabei ist allein das massenhafte Verbreiten von Äuße-
rungen als Grundlage jeder Kampagne nicht zu bean-
standen.18 Die Verwendung eines Bots ist insoweit auch 
durch die Technologieneutralität der Meinungsfreiheit 
gedeckt.19 Jedoch trifft dieses Vorgehen dort an seine 
Grenzen, wo es sich mit der Identitätstäuschung ver-
eint und diese auf ein erweitertes Niveau hebt. Hier wird 
deutlich, dass der Botnutzer nicht allein im Einzelnen 
für jede Einzeläußerung eine falsche Identität vorspie-
gelt, er täuscht auch über die abstrakte Tatsache hinweg, 
dass eine Einzelperson Urheber hunderter, scheinbarer 
Einzelbeiträge ist. Wie Brings-Wiesen richtig feststellt, 
täuscht der Verwender der Technik damit einen tatsäch-
lich nicht existenten Rückhalt in der Bevölkerung vor.20 
Dabei handelt es sich bei dem Rückhalt nicht um eine 
Äußerungsmodalität, sondern um eine direkte Manipu-
lation des Meinungsmarktes selbst. Dies muss so gesehen 
werden, wenn man die Tatsache betrachtet, dass Petitio-
nen oder Demonstrationen als Mittel im Meinungskampf 
fast ausschließlich darauf ausgerichtet sind, gesellschaft-
lichen Rückhalt zu bezeugen. Dem besonderen Wert des 
Versammlungsrechts in der Bundesrepublik würde eine 
entgegenstehende Wertung nicht gerecht werden.

Letztlich wird das dem Schutzzweck des Grundrechts 
entgegenstehende Nutzungspotential besonders da deut-
lich, wo mehrere Bots gemeinsam agieren. Hierbei ist es 
denkbar, dass Bot 1 auf eine beliebige Äußerung reagiert 
und Bot 2 daraufhin in gezielter Weise die Äußerung von 
Bot 1 aufgreift und unterstützt. Dieses Schema ließe sich 
endlos fortführen, um eine Diskussion zu simulieren, 
und ist in dieser Form technisch ohne Probleme mög-
lich. Dem einzelnen Nutzer wäre es mithin möglich ei-

16 So aber Milker, https://www.juwiss.de/91-2016/ (16.01.2017).
17 Brings-Wiesen, https://www.juwiss.de/93-2016/ (16.01.2017).
18 Brings-Wiesen, https://www.juwiss.de/93-2016/ (16.01.2017).
19 Vgl. Zumkeller-Quast, https://www.juwiss.de/2-2017/ (16.01.2017).
20 Brings-Wiesen, https://www.juwiss.de/93-2016/ (16.01.2017).
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Das vieldiskutierte NPD-Parteiverbotsurteil des BVerfG 
hat zwar nicht zu einem Verbot der Partei geführt, aller-
dings mittelbar eine Grundgesetzänderung verursacht. 
Der Beitrag hinterfragt die Recht- und Zweckmäßigkeit 
des neuen Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz, der es erlaubt, 
Parteien mit verfassungswidrigen Zielen die staatliche Fi-
nanzierung zu entziehen. Ist die Regelung gar als „verfas-
sungswidriges Verfassungsrecht“ zu qualifizieren?

I. Das Urteil

Das Nicht-Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts1 
im Verfahren um den Antrag des Bundesrates, die NPD 
gemäß Art. 21 II GG verbieten zu lassen, war im Ergeb-
nis von verschiedener Seite erwartet worden.2

Schon vor dem neuerliche Verbotsantrag waren Stim-
men laut geworden, welche die Sinnhaftigkeit, Zweck-
mäßigkeit und Erfolgsaussichten eines solchen Verfah-
rens in Zweifel zogen.3 Der „neue“ Verbotsantrag war 

 * Der Autor studiert an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Uni-
versität Hamburg.
1 BVerfG NJW 2017, 611ff.
2 Emek, Die Europäisierung des Parteiverbots – dargelegt am NPD-
Urteil des Bundesverfassungsgerichts, RuP 2017, 174 (174).
3 Z. B. Emek/Meier, Über die Zukunft des Parteienverbots. Europäi-
sche Standards und deutsches Grundgesetz, RuP 2013, 74 (80); Meier, 

dann auch nicht von der Bundesregierung und vom 
Bundestag mitgetragen worden.4

Das Gericht entschied sich, in Abkehr von der bisherigen 
Rechtsprechung in den Verbotsverfahren der Parteien 
SRP und KPD5 das Tatbestandsmerkmal des darauf Aus-
gehens in Art. 21 II GG dahingehend auszulegen, dass 
ein aktives Handeln und ein gewissen Verwirklichungs-
potenzial nötig sind.6 Dieses Kriterium sah das Bundes-
verfassungsgericht allerdings als nicht gegeben an, da 
die NPD sich seit einiger Zeit am Rande der völligen 
Bedeutungslosigkeit bewegt.7 Insoweit kann von einem 
Verfassungswandel gesprochen werden, der sicherlich 
in großen Teilen dem Versuch einer Anpassung an die 
Rechtsprechung der EGMR geschuldet war,8 der die ver-
schiedenen Aspekte der Parteienfreiheit in den Art. 10, 

Endlosdebatte NPD-Verbot, Blätter 2009, 33 (33).
4 BVerfG NJW 2017, 611 (612),
5 SRP: BVerfGE 2, 1 ff., KPD: BVerfGE 5, 85 ff.
6 BVerfG NJW 2017, 611 (611 Nr. 6).
7 Vgl. BVerfG NJW 2017, 611 (651 Rn. 897); siehe auch Brandstetter, 
Zu bedeutungslos für ein Verbot. Die Entwicklung der NPD seit 2013, 
2017, S. 39; Oswald, Verbot trotz Bedeutungslosigkeit? Die NPD, ihre 
Strategie und die Erfolgssaussichten des neuen Verbotsantrags, ZParl 
2014, 440 (459).
8 Vgl. schon vorher Epping, Eine Alternative zum Parteiverbot. Der Aus-
schluss von der staatlichen Parteienfinanzierung, 2013, S. 13; Vgl. Bröhmer, 
in Grote/Marauhn (Hg.), EMRK/GG, 1. Aufl. 2006, Kap. 19 Rn. 98.
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nen ganzen „Sekundärmeinungsmarkt“ zu eröffnen, der 
für Außenstehende nicht ersichtlich ist und auf Grund 
seiner automatisierten Verbreitung geeignet ist, den üb-
rigen Meinungsmarkt zu verzerren. Der Einzelmeinung 
übriger Personen würde als Konsequenz faktisch ein ge-
ringeres Gewicht schon deshalb zukommen, weil diese 
einer vermeintlich schon gefestigten Gegenmeinung ge-
genübersteht.

Das aus dem Rundfunkrecht bekannte Modell der Mei-
nungsmachtkontrolle ist hier auf Grund der gemeinsa-
men Schutzrichtung des Art. 5 GG entsprechend zu be-
rücksichtigen. Dem Botnutzer kommt eine erheblich 
gesteigerte Meinungsmacht zu, indem ihm ein Mittel 
höchst aktueller, suggesitvkräftiger und breitenwirksa-
mer Beeinflussung gegeben ist.21 Nimmt das Bundesver-
fassungsgericht in Bezug auf Rundfunkanbieter an, der 

21 Vgl. BVerfGE 119, 181, 215.

Meinungsmarkt dürfe nicht dem freien Spiel der Kräfte 
überlassen werden, so muss dies auch bei gezielter Ein-
flussnahme im Internet gelten. Dem muss in besonderen 
Konstellationen nachgekommen werden können, indem 
den Meinungsmarkt direkt beeinträchtigende Mittel dem 
Schutz der Meinungsfreiheit entzogen werden, um die 
neu entstehende Meinungsmacht Einzelner zu regulieren. 

III. Zusammenfassung

Die Nutzung von Social Bots läuft somit dem Schutzzweck 
des Art. 5 I 1 GG entgegen. Social Bots täuschen nicht al-
lein über wesentliche Teilaspekte oder Äußerungsmo-
dalitäten hinweg; sie sind geeignet, den gesamten Mei-
nungsmarkt zu verzerren und Einzelnen unkontrollierte 
und regulierungsfreie Meinungsmacht zu verleihen. 

Die Nutzung von Social Bots ist daher nicht durch die 
Meinungsfreiheit gem. Art. 5 I 1 GG geschützt. 


